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Von den Geschenken durften WILr nıcht sprechen Aarmere Kınder
nıcht betrüben Spiele un Ausflüge kamen nıcht Frage Mıt

orle gesagt uNserem Seelsorger wWar darum iun
NSsSeTIN Weißen Sonntag Hen frommen, heiligen und sehr gnaden-
reichen Tag machen, der zeitlebens schönster und segensreicherErinnerung bleiben sollte

Wır damals zwolf Te alt un konnten für manches” aus
dieser Vorbereitungszeit mehr Ve  ta  dnıs haben als die heutigen
acht- un neunjährıgen Trstkommunıkanten Das 1inNne und andere
aber besonders das, W a5 die Elltern betrifft paßt auch 1n  7 Zeitalter
der Fruhkommunion Was au  N dem Gesagten uüber die Fassungskraft
uUNseTer jetzıgen rüuhkommunikanten geht kann den nachfolgen-
den Jahren Anwendung finden

Wanne Eıckel Roeb M.S. F
Die ellung der Sakramentenkongregation in Eheprozessen. Die

Aufsıicht welche der dSakramentenkongregation durch Abforderung der
Jahresberichte VO!  — den einzelnen Diözesangerichten (1 1932 AAS5
XIV 79 ff.) un bei Einrichtung der Ehegerichte ıtalıenıschen
Diıözesen gewährt worden Wa (Qua ‚Ura 1938 AAS N© DE
410 ff.) führte Konflikt mıt den kırchlichen Gerichts-
eNorden on a Juli 1939 hatte konkreten die
Interpretationskommission entschieden, daß die akramentenkongre-
gatıon laufenden Prozeß sıch nıcht einmischen dürfe (Archiv

kath 1940 nıcht AAS) Eın Jahr spater Juli 1940
(AAS 317 befaßte sıch die Interpretationskommission uU€er-
dings mıit Reihe DO Fragen die auf das vorliegende T’hema
Bezug haben Es wurde entschieden Die Sakramentenkongregation
darf nNnıC. Ehenullıtätsprozesse sıch ziehen (ad avocarei den
Lauf dieser Prozesse bzw die Durchführung der ergan’zene Urteıile
nicht hındern Die Sakramentenkongregation hat Jediglich das Recht
auf Grund des ca  — 249 ( über  _- Ehegültigkeit erkennen WenNnln
nach der Sachlage keine Untersuchung notwendig ist Sie
entscheıdet Fragen hinsıchtlich der Zuständigkeit der Ehegerichte auf
Grund Quasidomizıls (Instr 1929 AAS SC 168 ff.)
überwacht die Zusammenstellung und Geschäftsführung der ıtalıe-
nıschen Ehegerichte auf Grund VO  —; Qua CUTra, Die
Sakramentenkongregation darf sich uch nıcht dıe Vorarbeiten

Ehenichtigkeitsprozesses einmischen der auf Grund An-
gl Sınne des Can 1971 eingeleıtet wıird Aufrechterhalten
wiırd diesem Falle solange der Prozeß noch nıcht begonnen hat
(re adhuc integra) das ekursrecht das Ermessen des rdi-
Narıns Ordinarii judicı1um)

Hiıezu Ist folgendes bemerken Auf Grund der erwähnten Jahres-
berichte kam der etzten eıt wıederhaolt Sistierungen VO:
laufenden Ehenichtigkeitsprozessen durch chie Sakramentenkonegre-
gatıon Der erste all wWwWar eın Versailler Eheprozeß der die oben
erwähnte Entscheidung VO Jul:ı 1939 veran'aßte Ern zweıter
bekannt gewordener all betrifft Seckauer (Grazer) Eheprozeß
Gegenstand Itahener schlossen Florenz ıne Ehe Wegen des be-
haunteten Domuizıls der geschiedenen Frau 1 Graz erhoh der Mann
diıe Klage Graz Anläßliıch des Jahresherichtes sıstıerte die Sakra-
mentenkongregation den Prozeß Über die Beschwerde des Klägers
(wie scheint! verlangte die ota die hısherigen Prozeßakten und
verfügte hrierauf ınter Berufung: auf diıe Entscheidung VO Juli
1939 daß der Prozeß beım D'özesangericht weıterzuführen NCl
Außerdem verfügt ber noch die Rota, daß wese des wahrscheinlich



Mitteilungen

Nur uneigentlichen Domizils die Varschriften der Instruktion VvVom
Dezember 1929 durchzuführen sınd, und daß 1m Falle 1Nes

Nichtigkeitsurteils dıe Appellatiıon unmittelbar dıe ota einzulegen
ist. Derartige Zwischenverfügungen, die die Stelle der Sakramenten-
kongregation die ota treten lassen, werden 10838 überflüssıg. Auf
Grund der Entscheidung DO Juli 194() wird eın Eingriffsrecht der
Sakramentenkongregation In aufjende Eheprozesse der Diözesan-
gerichte allgemein vpernennt. Das Aufsiıchtsrecht der Sakramenten-
kongregatıon verliert dadurch 1j1el Bedeutung. ber auch die LOMLU-
schen Gerichtsbehörden werden Nu  b< eingreıfen können, wenn der
Fall VOTr ihr Forum gelangt ist.

Nun ZULC weiıteren Erklärung der Entscheidung VO' Juli 1940
Wenig bedeutet das In Canl. 249, zugestandene Recht; denn ın
klaren Fäallen kann, WEeNnn keine Untersuchung notwendig ist, uch der
Bischof, Ja o der Pfarrer erklären, daß eine Ehe als gültig ANZU-
sehen sel Was die Gerichtszuständigkeit auf Grund des OQuasidomi-
zils anlangt, ist ZUu bemerken, daß nach Can. 1964 sowohl durch
das Domizıl WwWI]Ie  . UTrC. das Quasıdomizıil die Zuständigkeıit des Ehe-
gerichtes begründet wWITrd. Zur Hıintanhaltung von Mißbräuchen hat
aber die NSIr. VO 1929 besondere Vorschriften für den all
erlassen, daß die Zuständigkeit auf ein  - Quasıdomizıl aufgebaut werden
soll Damit zusammenhängende Fragen entscheıden, bleibt der
Sakramentenkongregation vorbehalten Freilich, wirkungsvoll werden
diese Entscheidungen NUur se1ln, wenn die Kongregation In die Lage
OMM({U, dıieselben VOrT Prozeßbegınn treffen. Etwas dunkel ist der
letzte Punkt An et quomodo eadem Congr. in asu denuntiationis
nullitatis matrimonili, de ıIn Can 1971, X 2 ingerere possit in
11S, quae praecedunt aqccusationem nulhlıtatiıs matrımoni. Negative,
salvo, adhuc ıntegra, LECUTSU adversus Ordinarnun 1udici1um. ach
Can 1971, >! 27 können gewlsse Personen, die kein Klagerecht haben,

erıne Anzeige den Promotor der Bischof machen.
schrıeben wurde dieses eCc 1ın Art un! der NSIr VO:

1936 ort wird eın „Judicium Ordinarii“ erwähnt, und Wwar
In dem Sinne, daß der Bischof S  ber die Klagevoraussetzung, ob der

der angeblichen Ehenichtigkeıit schuldige Gatte wahre Zeichen der
Reue gegeben, bzw. ob das OÖffentliche Wohl, das der nich-
tigen Ehe resultierende Ärgernis die Erhebung der Klage rechtfertige,
entscheide. ber diese Prozeßvoraussetzungen hat der Bischof ent-
scheıiden. Nun wird VvVo der Interpretationskommission adhuc
integra, solange die Gegenpartel noch nicht zıtiert wurde.
DZw. iıch nıcht ıIn den Prozeß eingelassen hat (can. 1725, 1731), der
Rekurs das Ermessen des Ordinarius offengelassen. Eıne andere
Eınflußnahme der Sakramentenkongregation auf das Vorstadium des
Prozesses WIe auf den laufenden Prozeß wird nicht zugestanden. Nıcht
wird gesagt, werTr berechtigt ist, den Rekurs einzubringen. Wahrschein-
liıch der Defensor der die gegnerische Prozeßpartel. Vom eın Sprach-
liıchen Standpunkt AauUus könnte ina  - auch einen Rekurs der Sakra-
mentenkongregatıon das Ermessen des Bischofs denken ber
a wen solIr dann der Rekurs gerichtet sein? Wie erhält die Kon-
gregation Kunde VOoIl diesem dem Prozeß vorausgehenden TmMessen
des Bıschofs? Brevis sse volo, obscurus fio
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ProfeBßablegung und außerordentliche Dienstpflicht. Am Jänner
1911 erheß die Relıgiosenkongregation 1 Dekret „Inter reliquas

I11, ff.) ine Reihe VO)]  \ Vorschriften, die beim Militärdiens:
VO.: Ordensleuten eachten sind Wer N1IC| mit Sicherheit


